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Ziel der BAföG-Reform ist es, die Zahl der Empfänger deutlich zu steigern. 
Das soll z. B. durch die Anhebung der Freibeträge, der Bedarfssätze sowie 
der Altersgrenzen geschehen. Vorgesehen sind u. a. folgende Maßnahmen:

1. Die Erhöhung der Freibeträge um 20 %, die Anhebung der Bedarfssätze und des 
Kinderbetreuungszuschlags um 5 % sowie die Anhebung des Wohnzuschlags für 
BAföG-Empfänger, die nicht bei den Eltern wohnen, auf 360 €.

2. Die Altersgrenze wird auf 45 Jahre zu Beginn des zu fördernden Ausbildungsab-
schnitts angehoben und vereinheitlicht.

3. Die digitale Beantragung des BAföG wird vereinfacht und nach der Umsetzung kom-
plett digital angeboten werden.

4. Künftig sollen einjährige, in sich abgeschlossene Auslandsstudiengänge gefördert 
werden. Das gilt auch, wenn sie komplett in Drittstaaten (außerhalb der EU) absol-
viert werden.

5. Ferner wird die Möglichkeit eines Erlasses der Darlehensrestschuld nach 20 Jahren 
auch für Rückzahlungsverpfl ichtete in Altfällen eingeräumt.

Die Änderungen sollen zum 1.8.2022 in Kraft treten, damit die Wirkung für BAföG-
Geförderte bereits im kommenden Wintersemester oder Schuljahr spürbar ist.

Der Bundesrat hat am 8.4.2022 dem Heizkostenzuschussgesetz zugestimmt. 
Es gilt vom 1.6.2022 bis Ende Mai 2032. Danach erhalten Empfänger von 
Wohngeld, BAföG und weiteren Bildungsförderungen einen einmaligen Zu-
schuss, um den starken Anstieg der Heizkosten aufgrund der hohen Energie-
preise abzufedern. 
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Jeder Ein-Personen-Haushalt im Wohngeldbezug erhält einmalig einen Zuschuss von 
270 €, ein Zwei-Personen-Haushalt 350 € und jedes weitere Familienmitglied 70 €. 
Voraussetzung ist dabei, dass mindestens ein Monat des Leistungsbezugs in den Bewil-
ligungszeitraum zwischen dem 1.10.2021 und dem 31.3.2022 fällt.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied am 7.4.2022 über den nach-
folgenden Sachverhalt: 3 Fluggäste buchten über ein Reisebüro mit einer 
einzigen Buchung bei Lufthansa einen Flug von Brüssel (Belgien) nach San 
José (Vereinigte Staaten) mit Zwischenlandung in Newark (Vereinigte Staa-
ten). Der gesamte Flug wurde von United Airlines, einem in den Vereinigten 

Staaten ansässigen Luftfahrtunternehmen, durchgeführt. Die Fluggäste erreichten ihr 
Endziel mit einer Verspätung von 223 Minuten. Aufgrund der EU-Fluggastrechteverord-
nung wurde eine Ausgleichsleistung von United Airlines gefordert.

Fluggäste eines verspäteten Fluges können von einem Nicht-EU-Luftfahrtunternehmen 
eine Ausgleichsleistung verlangen, wenn dieses Unternehmen den gesamten Flug im Na-
men eines EU-Luftfahrtunternehmens durchgeführt hat, entschieden die EuGH-Richter.
Sie wiesen darauf hin, dass ein Flug mit einmaligem oder mehrmaligem Umsteigen, der 
Gegenstand einer einzigen Buchung war, für einen Ausgleichsanspruch der Fluggäste 
eine Gesamtheit darstellt. Die Anwendbarkeit der Fluggastrechteverordnung muss näm-
lich im Hinblick auf den ersten Abfl ugort und das Endziel des Fluges beurteilt werden.

Der Gerichtshof hat außerdem klargestellt, dass das Nicht-EU-Luftfahrtunternehmen 
(United Airlines), das mit den Fluggästen keinen Beförderungsvertrag geschlossen hat, 
den Flug aber durchführt, die Ausgleichsleistung für Fluggäste schulden kann. Das Luft-
fahrtunternehmen, das im Rahmen seiner Tätigkeit der Beförderung von Fluggästen die 
Entscheidung trifft, einen bestimmten Flug durchzuführen – die Festlegung der Flugroute 
eingeschlossen – ist nämlich das ausführende Luftfahrtunternehmen.

In einem vom Bundesgerichtshof am 24.9.2021 entschiedenen Fall hatte der 
Käufer einer Immobilie den Kaufvertrag wegen arglistiger Täuschung wirk-
sam angefochten. Er verlangte vom Verkäufer die Rückzahlung des Kauf-
preises – hilfsweise Zug um Zug gegen Rückübertragung des Grundstücks 

– sowie Zahlung von Schadensersatz, darunter auch den Ersatz der für die Maklerprovi-
sion und die Grunderwerbsteuer aufgewandten Beträge. 

Die von ihm an den Makler gezahlte Provision und entrichtete Grunderwerbsteuer stel-
len ersatzfähige Schadensersatzpositionen und nutzlose Aufwendungen dar. 

Ersatz- oder Rückforderungsansprüche, die dem von einer Pfl ichtverletzung Betroffenen 
gegenüber Dritten (z. B. Fiskus, Makler) entstehen, schließen die Annahme eines Scha-
dens im Verhältnis zu ihm und dem für die Pfl ichtverletzung Verantwortlichen nicht aus. 
Der Geschädigte muss sich nicht darauf verweisen lassen, dass er einen Anspruch gegen 
einen Dritten hat, der zum Ausgleich seiner Vermögensbeeinträchtigung führen könnte. 
Es steht ihm in dieser Situation frei, wen er in Anspruch nimmt. 

Nimmt er den Verkäufer in Anspruch, sind die Erstattungsansprüche gegenüber dem 
Makler und dem Fiskus an diesen abzutreten. Dadurch soll er den Aufwand, der mit der 
Durchsetzung des anderen – durch die Pfl ichtverletzung entstandenen – Anspruchs ver-
bunden ist, und das diesbezügliche Insolvenzrisiko auf den Schädiger verlagern können.

Beschäftigte haben nach dem 11. Sozialgesetzbuch für das Jahr 2020 An-
spruch auf eine Corona-Prämie, wenn sie im Zeitraum vom 1.3.2020 bis 
einschließlich 31.10.2020 mindestens 3 Monate für eine zugelassene Pfl e-
geeinrichtung tätig waren.

Nach einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg vom 24.3.2022 
muss diese 3-monatige Arbeitsleistung im Bemessungszeitraum nicht zusammenhän-
gend erfolgen. Unterbrechungen aufgrund von Krankheit lassen den Anspruch auf die 
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Prämie nicht entfallen, wenn die Zusammenrechnung der einzelnen Tätigkeitszeiträume 
im Berechnungszeitraum 3 Monate ergibt. Da der Monat mit 30 Tagen zu rechnen ist, 
muss der Tätigkeitszeitraum insgesamt 90 Tage im Bemessungszeitraum umfassen.

Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch ärzt-
liches Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jah-
resurlaub nicht angerechnet. Diese Regelung aus dem Bundesurlaubsgesetz 
(BUrlG) fi ndet jedoch keine analoge Anwendung, wenn ein nicht arbeits-
unfähig erkrankter Arbeitnehmer während seines Urlaubs aufgrund einer 
Absonderungsanordnung (Quarantäne) des Gesundheitsamtes wegen eines 
Ansteckungsverdachts mit einer Covid 19-Infektion das Haus nicht verlas-
sen darf.

Der Sinn und Zweck dieser Regelung im BUrlG besteht darin, dass eine eintretende Ar-
beitsunfähigkeit den Urlaubsanspruch des Arbeitnehmers nicht mindern soll. Eine Qua-
rantäneanordnung ist nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein 
vom 15.2.2022 nicht mit der Arbeitsunfähigkeit während des Urlaubs gleichzusetzen. 
Wie ein Arbeitnehmer sich erholt, bleibt ihm überlassen.

Er kann den Urlaub auch während der ganzen Zeit zuhause spielend vor der PC-Konsole 
oder im Wohnzimmer liegend verbringen. In diesen Fällen wird er durch eine Quaran-
täne überhaupt nicht in der Verwirklichung des Urlaubszwecks beeinträchtigt. Bei einer 
Analogie kommt es jedoch auf die typische Vergleichbarkeit an und nicht auf den im 
Einzelfall festzustellenden Grad der Beeinträchtigung.

Die analoge Anwendung der Regelung im BUrlG kann danach nicht davon abhängen, 
wie ein Arbeitnehmer im konkreten Fall beabsichtigte, seinen Urlaub zu verbringen.

Für eine wirksame Befristung eines Arbeitsvertrages reicht eine eingescannte 
Unterschrift nicht aus. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitsvertrag nur für 
einige wenige Tage geschlossen worden ist, entschied das Landesarbeitsge-
richt Berlin-Brandenburg (LAG) in seinem Urteil vom 16.3.2022.

Im entschiedenen Fall war eine Frau für ein Unternehmen des Personalverleihs tätig. Bei 
Aufträgen von entleihenden Betrieben und Einverständnis der Frau mit einer angefor-
derten Tätigkeit, schlossen der Personalverleiher und sie über mehrere Jahre mehr als 
20 kurzzeitig befristete Arbeitsverträge. Die Arbeitsverträge enthielten die jeweiligen 
Zeiträume und die eingescannte Unterschrift des Geschäftsführers des Personalverlei-
hers. Die unterschriebenen Verträge schickte die Frau per Post an den Personalverleiher 
als Arbeitgeber zurück. Nun machte sie die Unwirksamkeit der zuletzt vereinbarten Be-
fristung mangels Einhaltung der Schriftform geltend. 

Das LAG entschied dazu, dass die vereinbarte Befristung mangels Einhaltung der ge-
mäß der im Teilzeit- und Befristungsgesetz zwingend vorgeschriebenen Schriftform un-
wirksam ist. Schriftform erfordert eine eigenhändige Unterschrift oder eine qualifi zierte 
elektronische Signatur. Der vorliegende Scan einer Unterschrift genügte diesen Anfor-
derungen nicht. Dass diese Praxis in der Vergangenheit hingenommen wurde, stand 
dem nicht entgegen. Aufgrund der Unwirksamkeit der Befristungsabrede bestand das 
Arbeitsverhältnis bis zur Beendigung durch die zwischenzeitlich ausgesprochene Kün-
digung fort. 

Grundsätzlich erbringen Sozialleistungsträger jedem Hilfsbedürftigen Sozial-
leistungen. Allerdings können sie sich das Geld auch wieder zurückholen, 
wenn der Hilfsbedürftige noch Ansprüche gegen Dritte hat. Die Sozialleis-

tungsträger können diese Ansprüche auf sich überleiten und dann selbst gegen die Drit-
ten geltend machen. Zu solchen Ansprüchen gegenüber Dritten können auch erbrecht-
liche Ansprüche gehören. Wird also jemand, dem der Staat Sozialleistungen gewährt 
hat, Erbe, kann er diesen Anspruch auf sich überleiten und ihn gegenüber den anderen 
Erben geltend machen.
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Zu dieser Problematik hatte das Oberlandesgericht Oldenburg über folgenden Sachver-
halt zu entscheiden: Eine Stadt hatte für einen Mann über Jahre ca. 19.000 € Sozial-
leistungen erbracht. Als seine Mutter im Jahr 2015 verstarb, setzte diese den Sohn des 
Mannes, also ihren Enkel, als Alleinerben ein. Der Mann selbst wurde nicht Erbe und 
hatte somit nur einen Pfl ichtteilsanspruch. Er selbst verstarb im Jahr 2020. Die Stadt 
hatte den Pfl ichtteilsanspruch des Mannes gegenüber seiner verstorbenen Mutter in 
Höhe der erbrachten Sozialleistungen auf sich übergeleitet. Sie wandte sich nach dessen 
Tod dann an den Enkelsohn als Pfl ichtteilsschuldner und verlangte Zahlung. Mit Erfolg, 
wie die Richter entschieden.

Gemäß dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) in der ab dem 1.7.2021 
anzuwendenden Fassung hat das Familiengericht das Kind persönlich anzu-
hören und sich einen persönlichen Eindruck von dem Kind zu verschaffen. 

Diese Verpfl ichtung ist nach der Neuregelung unabhängig vom Alter des Kindes und gilt 
auch im einstweiligen Anordnungsverfahren. Unbeschadet dessen sind Kinder in einem 
ihre Person betreffenden Verfahren jedenfalls bereits ab einem Alter von etwa 3 Jahren 
persönlich anzuhören.

Von der persönlichen Anhörung des Kindes kann in einem Kindesschutzverfahren in aller 
Regel nicht deshalb abgesehen werden, weil das Kind bereits in einem vorangegangenen 
Umgangsverfahren persönlich angehört wurde. Dies gilt umso mehr, wenn diese Anhö-
rung nicht vom selben erkennenden Gericht durchgeführt wurde.

In einem vom Oberlandesgericht Hamm entschiedenen Fall fuhr ein Au-
tofahrer auf einer Autobahn viel schneller als erlaubt und wurde geblitzt. 
Aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeitsübertretung warf die Behörde 

dem Fahrer Vorsatz vor und verdoppelte das Bußgeld. Dagegen erhob dieser Einspruch 
mit der Begründung, dass Vorsatz nur dann vorliegen kann, wenn er die gefahrene Ge-
schwindigkeit genau gekannt hätte.

Der Umstand, dass einem Betroffenen der Umfang einer Geschwindigkeitsüberschrei-
tung möglicherweise nicht exakt bekannt ist, steht der Annahme von Vorsatz nicht ent-
gegen. Vorsätzliches Handeln setzt eine solche Kenntnis nicht voraus. Es genügt das 
Wissen, schneller als erlaubt zu fahren.

Nach der Straßenverkehrsordnung darf derjenige, der ein Fahrzeug führt, 
z. B. ein Handy nur benutzen, wenn hierfür das Gerät weder aufgenommen 
noch gehalten wird.

Das Bayerische Oberlandesgericht stellte am 10.1.2022 in seinem Beschluss fest, dass 
die verbotswidrige Benutzung eines Mobiltelefons durch ein Halten nicht nur dann vor-
liegt, wenn dieses mit der Hand ergriffen wird, sondern auch dann, wenn es auf dem 
Oberschenkel abgelegt wird.
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